Steiermärkisches Tourismusgesetz 1992

in der geltenden Fassung
Mehrgemeindige Tourismusverbände gemäß § 4 Abs. 3

Um auf gesetzlicher Ebene auch eine Zusammenarbeit mehrerer aneinander grenzenden Tourismusgemeinden, die ein gemeinsames oder gleichartiges Angebot aufweisen, zu ermöglichen, sieht § 4 Abs. 3 des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 1992 vor, dass über Antrag der betreffenden Tourismusgemeinden (Ortsklasse A, B oder C) ein gemeinsamer mehrgemeindiger Tourismusverband durch die Landesregierung verordnet wird. Seine Aufgabenstellung entspricht jener der örtlichen Tourismusverbände. Name und Sitz eines solchen Verbandes sind über Vorschlag der betreffenden Tourismusgemeinden durch die Landesregierung festzulegen. 

Dem Antrag mit Angabe der Sitzgemeinde und der Bezeichnung des Verbandes sind die Beschlüsse der einzelnen Vollversammlungen der Tourismusverbände und die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse der Tourismusgemeinden beizufügen. Der Antrag ist von den Bürgermeistern der betroffenen Tourismusgemeinden zu unterfertigen (siehe Muster).

Folgende Vorgangsweise ist somit einzuhalten:
a) Beschlüsse der Vollversammlungen der Tourismusverbände zur Ermächtigung der Tourismuskommissionen zur Beschlussfassung über den Zusammenschluss zu einem Tourismusverband nach § 4 Abs. 3.

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 und Abs. 4 der Geschäftsordnung für die Tourismusverbände (LGBl. 
Nr. 29/1993) ist hiefür keine besondere Beschlussqualifikation vorgesehen, es genügt die Zustimmung von mehr als der Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten.

b) Beschlüsse der Kommissionen hiezu. Die Zustimmung von mehr als der Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten ist erforderlich.

c) Anträge der betreffenden Tourismusgemeinden (siehe Muster) sind an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung – Fachabteilung 12B-Tourismus-Rechtsangelegenheiten-Projektentwicklung - unter Bekanntgabe der Sitzgemeinde zu richten (Beschluss des Gemeinderates erforderlich). 

d) Erlassung der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung.

e) Kundmachung in der Grazer Zeitung.

Mit der Kundmachung des § 4 Abs. 3-Verbandes in der Grazer Zeitung sind die bisherigen Tourismusverbände, die sich zu einem § 4 Abs. 3-Verband zusammengeschlossen haben, aufgelöst. 

Nach der Kundmachung hat der Bürgermeister jener Tourismusgemeinde, in deren Gebiet der Tourismusverband seinen Sitz hat, bis zur Wahl des neuen Vorsitzenden unverzüglich dessen Aufgaben wahrzunehmen.

Arten der Bildung eines mehrgemeindigen Tourismusverbandes gemäß § 4 Abs. 3
1) Tourismusgemeinden (Tourismusverbände) bilden einen § 4 Abs. 3 Tourismusverband bzw. treten einem bestehenden § 4 Abs. 3 Tourismusverband bei:
a) Mehrere Tourismusgemeinden (Tourismusverbände) bilden einen gemeinsamen Tourismusverband.

Erfordernis: Beschlüsse der Vollversammlungen und Kommissionen der einzelnen Tourismusverbände. Gemeinderatsbeschlüsse und Anträge aller Gemeinden an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Sammelantrag möglich). Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung.

b) Es besteht bereits ein § 4 Abs. 3-Verband - eine oder mehrere weitere Tourismusgemeinde(n) (Tourismusverband/-verbände) wollen diesem Verband beitreten.

Erfordernis: Beschluss der Vollversammlung und Kommission des § 4 Abs. 3-Verbandes sowie Beschluss /Beschlüsse der Vollversammlung(en) des Tourismusverbandes / der Tourismusverbände. Gemeinderatsbeschlüsse und Anträge aller Gemeinden an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Sammelantrag möglich). Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung unter gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen Verordnung.

2) Nicht-Tourismusgemeinden bilden einen § 4 Abs. 3 Tourismusverband bzw. treten einem bestehenden § 4 Abs. 3 Tourismusverband bei:

Nur Tourismusgemeinden können einen § 4 Abs. 3 Tourismusverband bilden bzw. einem solchen beitreten. Grund-Erfordernis ist daher, dass sich die Nichttourismusgemeinden im Wege einer Einzelverordnung zu Tourismusgemeinden aufstufen lassen. Diese Gemeinden haben eine Befragung aller bekannten (künftigen) gesetzlichen Mitglieder durchzuführen und die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse zu fassen.
Erst nach erfolgter Aufstufung zur Tourismusgemeinde können die notwendigen Schritte zur Bildung bzw. Erweiterung eines § 4 Abs. 3 Tourismusverbandes gesetzt werden.

Anträge um Aufstufung und § 4 Abs. 3 Gründung können gleichzeitig beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung eingebracht werden (Vollversammlung und Wahl der Organe im neuen § 4 Abs. 3-Verband).
a) Es besteht ein § 4 Abs. 3-Verband und eine oder mehrere Nichttourismusgemeinde(n) wollen dem Verband beitreten.

Erfordernis: Beschluss der Vollversammlung und Kommission des § 4 Abs. 3-Verbandes. Gemeinderatsbeschlüsse und Anträge aller Gemeinden an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung  (Sammelantrag möglich). Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung unter gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen Verordnung.

b) Es besteht eine Tourismusgemeinde (Tourismusverband) und diese will mit einer oder mehreren Nichttourismusgemeinden einen § 4 Abs. 3-Verband bilden.

Erfordernis: Beschluss der Vollversammlung und Kommission des Verbandes, Gemeinderatsbeschlüsse und Anträge aller Gemeinden an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Sammelantrag möglich). Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung. 
c) Zwei oder mehrere Nichttourismusgemeinden wollen einen § 4 Abs. 3-Verband bilden.
Erfordernis: Gemeinderatsbeschlüsse und Anträge aller Gemeinden an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Sammelantrag möglich). Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung.
d) Zwei oder mehrere § 4 Abs. 3-Verbände wollen einen neuen § 4 Abs. 3-Verband gründen. 
Erfordernis: Befragung der Vollversammlungen, Beschlüsse der Kommissionen, Gemeinderatsbeschlüsse und Anträge aller Gemeinden an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Sammelantrag möglich). Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über die Bildung des neuen  § 4 Abs. 3-Verbandes unter gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen Verordnungen.

Aufstufung zur Tourismusgemeinde
Sofern eine Gemeinde nicht aufgrund der Ortsklassenverordnung, welche alle sieben Jahre von Amts wegen von der Landesregierung erlassen wird, als Tourismusgemeinde (A, B, C) eingestuft wurde, steht es jeder Gemeinde jederzeit frei, sich zu einer Tourismusgemeinde im Wege einer Einzelverordnung aufstufen zu lassen. Voraussetzung hiezu ist, dass die Gemeinde eine Befragung aller bekannten (künftigen) gesetzlichen Mitglieder durchführt und einen Gemeinderatsbeschluss zur Aufstufung fasst. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, vor einer Befragung der künftigen Mitglieder, diese durch Übermittlung einer Beitragsgruppenverordnung (Liste der Berufsgruppen) sowie der entsprechenden Interessentenbeitragstabelle umfassend hinsichtlich ihrer Beitragspflicht zu informieren.

Besonderheiten bei den Wahlen
Das Wählerverzeichnis ist von jeder einzelnen Tourismusgemeinde, die dem § 4 Abs. 3-Verband angehört zu erstellen und im jeweiligen Gemeindeamt zur Einsicht aufzulegen. Die erhobenen gesetzlichen Mitglieder sind sodann von den Gemeinden an die Sitzgemeinde des gemeinsamen Tourismusverbandes zu übermitteln. Die Einberufung (Einladung) der gesetzlichen Mitglieder zur Vollversammlung für die Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Tourismuskommission erfolgt bei erstmaliger Bildung des § 4 Abs. 3-Verbandes durch den Bürgermeister der Sitzgemeinde, in weiterer Folge durch den Vorsitzenden (Vorsitzendenstellvertreter). Die Einberufung ist an den 
Amtstafeln der jeweiligen Tourismusgemeinden kundzumachen. Die Wahlvorschläge der Tourismusinteressenten sind jeweils bei der Sitzgemeinde einzubringen. In § 4 Abs. 3-Verbänden wird je ein Gemeindevertreter von jeder Tourismusgemeinde in die Tourismuskommission entsandt (bis spätestens 2 Wochen nach der Vollversammlung zur Wahl). Sonst gelten die gleichen Bestimmungen wie beim eingemeindigen Tourismusverband.

Besonderheiten - Interessentenbeiträge
Die Tourismusinteressentenbeiträge müssen von der jeweiligen Tourismusgemeinde entsprechend ihrer Ortsklasse eingehoben (gemeindebezogener Interessentenbeitrag) und bis 31.10. an den 
§ 4 Abs. 3-Verband weitergeleitet werden. Da durch die Bildung eines § 4 Abs. 3-Verbandes sämtliche bisherige Tourismusverbände als aufgelöst  gelten, können auch die Bescheide, mit welchen Interessentenbeiträge erhöht wurden, nicht mehr wirksam sein. Eine Erhöhung der Tourismusinteressentenbeiträge für die einzelnen dem § 4 Abs. 3-Verband angehörenden Tourismusgemeinden kann nur mit einem einheitlichen Prozentsatz vom § 4 Abs. 3-Verband beantragt werden.

Auflösung eines § 4 Abs. 3-Verbandes bzw. Austritt einer oder mehrerer Tourismusgemeinde(n) aus einem solchen Verband
a)
Auflösung:

Wie bei der Bildung eines § 4 Abs. 3-Verbandes bedarf es auch bei der Auflösung eines solchen einer
diesbezüglichen Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung. Für diese Verordnung sind die entsprechenden Beschlüsse der Vollversammlung und Kommission des § 4 Abs. 3-Verbandes sowie die
Beschlüsse der Tourismusgemeinden erforderlich. Mit Kundmachung der Verordnung entstehen wiederum von Gesetzes wegen eingemeindige Tourismusverbände, die ihre Organe zu wählen haben. 

b)
Austritt einer oder mehrerer Tourismusgemeinde(n):

Bei Austritt einer oder mehrerer Tourismusgemeinde(n) aus einem § 4 Abs. 3-Verband bedarf es wiederum einer neuen Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung unter Aufhebung der bestehenden Verordnung. Dieser Verordnung haben wiederum die diesbezüglichen Beschlüsse der Vollversammlung und Kommission und die der austretenden Tourismusgemeinden voranzugehen. Mit Kundmachung der Verordnung entstehen von Gesetzes wegen Tourismusverbände für die einzelnen austretenden Tourismusgemeinden, die ihre Organe zu wählen haben.

Bezughabende Stellen im Steiermärkischen Tourismusgesetz 1992
und in der Geschäftsordnung für Tourismusverbände
Tourismusgesetz:

1. § 4 Abs. 3: Bildung eines gemeinsamen Tourismusverbandes.

2. § 4 Abs. 6: Verbandsvermögen bei Bildung und Auflösung eines § 4 Abs. 3 Tourismusverbandes.

3. § 4 Abs. 7: Erstmalige Einberufung der Vollversammlung durch den Bürgermeister.

4. § 13 Abs. 3: Vertreter der Tourismusgemeinden als Kommissionsmitglieder eines § 4 Abs. 3-Verbandes.

Geschäftsordnung:

§ 2 Abs. 1 Z 5 und Abs. 4 der Geschäftsordnung für die Tourismusverbände: Ermächtigung der Tourismuskommission durch die Vollversammlung zur Bildung eines Verbandes (einfache Stimmenmehrheit).

ANTRAG

Die Beschlüsse der einzelnen Vollversammlungen und Kommissionen zur Bildung eines gemeinsamen Tourismusverbandes nach § 4 Abs. 3 des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 1992 in der gelten Fassung liegen vor, ebenso die diesbezüglichen Gemeinderatsbeschlüsse.

Somit stellen die unterzeichnenden Tourismusgemeinden den gemeinsamen Antrag auf Errichtung des § 4 Abs. 3-Tourismusverbandes .......................... Name...................................... mit Sitz in ......................................
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Einhebung der Tourismusinteressentenbeiträge am Beispiel eines 3-gemeindigen Tourismusverbandes
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